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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1973

Norm

ZPO §502 Abs3 Da1

ZPO §502 Abs3 Df

Rechtssatz

Wird die Feststellung der Klagsforderung nicht abgeändert, wohl aber abändernd die gesamte Gegenforderung zur

Tilgung der Klagsforderung im Aufrechnungswege herangezogen, liegt eine abändernde Entscheiden vor, da durch das

als Einheit zu betrachtende Urteil des Berufungsgerichtes die Entscheidung des Erstgerichtes im Endergebnis

abgeändert wurde (vgl EvBl 1957/152).
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